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Studium Universität 

Wege an die Universität 
 

 

In der Schweiz führen verschiedene Wege an die universitären Hochschulen (Universitäten und 

Eidgenössische Technische Hochschulen ETH). Auch ohne gymnasiale Maturität ist der Zugang 

zu einer Universität oder ETH möglich. Eine Übersicht über die verschiedenen Wege gibt die 

nachstehende Grafik. 

 

 
 

 
1 inkl. Abschluss Wirtschaftsmittelschule 
2 auf dem ersten oder auf dem zweiten Bildungsweg (vgl. S. 2-3) 
3 nur mit Fachmaturität, nicht mit Fachmittelschulausweis  
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Nachfolgend werden die in der Grafik dargestellten Wege näher beschrieben. 

 

Beachten Sie, dass in wenigen Fällen eine Zulassung zum Studium trotz anerkannter Vorbildungs-

ausweise nur durch eine zusätzliche Eignungsprüfung zu erlangen ist (Numerus clausus). In der 

Deutschschweiz und an der Uni Fribourg betrifft dies die medizinischen Studiengänge (Human- 

und Zahnmedizin, Chiropraktik, Veterinärmedizin) sowie die Sport- und Bewegungswissenschaf-

ten. Allgemeine Informationen zum Numerus clausus an Schweizer Universitäten finden sich auf 

www.berufsberatung.ch/zulassung > Numerus Clausus, Zulassungsbeschränkungen  

 

Die hier beschriebenen Wege sind für Personen mit ausländischer Vorbildung nur beschränkt 

möglich. Vergleichen Sie hierzu folgende Informationsquellen: 

– www.berufsberatung.ch/zulassung > Hochschul-Zulassung mit ausländischem Vorbildungsaus-

weis 

‒ www.be.ch/biz-publikationen > Informationen für Menschen aus dem Ausland > Studium,  

Diplome 

Gymnasiale Maturitätsausbildung auf dem ersten Bildungsweg 

Die gymnasiale Maturitätsausbildung ist der bekannteste Weg an die Universität. Sie vermittelt 

eine breite Allgemeinbildung sowie gezielte Vertiefung in einigen Fächern und ermöglicht den Uni-

versitätszugang im In- und Ausland. Voraussetzung dafür sind ein breites Interesse, Freude am 

Lösen anspruchsvoller Aufgaben, der Wille zu verstehen und zu hinterfragen sowie ausdauernde 

Lernbereitschaft.  

Der Übertritt in den gymnasialen Bildungsgang erfolgt nach Abschluss des 8. oder 9. Schuljahres 

mit einer Empfehlung der Sekundarschule oder mit einer bestandenen Aufnahmeprüfung. Zu die-

ser können sich Schüler/innen anmelden, sofern sie nicht mehr als zwei Jahre älter sind als Schü-

ler/innen des Normaljahrgangs für die betreffende Stufe. Absolventinnen und Absolventen einer 

Berufsmaturität, einer Fachmittelschule oder einer anderen Mittelschule haben die Möglichkeit, un-

ter bestimmten Voraussetzungen prüfungsfrei in das dritte Jahr des gymnasialen Bildungsgangs 

einzutreten. 

Die gymnasiale Maturitätsausbildung auf dem ersten Bildungsweg ist eine Vollzeitausbildung, für 

die Altersbegrenzungen gelten. 

 

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Broschüre «Gymnasium»: www.bkd.be.ch > Bildung 

im Überblick > Mittelschulen > Gymnasialer Bildungsgang (inkl. Broschüre) 

Gymnasiale Maturitätsausbildung auf dem zweiten Bildungsweg /  
Schweizerische Maturitätsprüfung 

Erwachsene können die gymnasiale Maturität nachholen. Dieser Weg kann berufsbegleitend ab-

solviert werden und führt, ebenso wie der oben beschriebene Bildungsgang, zu einer rechtsgülti-

gen gymnasialen Maturität mit Universitätszugang im In- und Ausland.  

 

Das Mindestalter für die Aufnahme in die Berner Maturitätsschule für Erwachsene BME ist  

19 Jahre. Die Aufnahme in das erste Semester erfolgt prüfungsfrei. Für den Einstieg in das 2. Se-

mester haben Bewerberinnen und Bewerber eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Für Personen 

mit Berufsmaturitäts- oder Fachmittelschulabschluss ist eine prüfungsfreie Aufnahme in das 2. / 3. 

oder 4. Semester möglich. 

 

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/6619
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/138161
https://www.be.ch/biz-publikationen
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium.html
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In der Broschüre «Hochschulvorbereitung für Erwachsene» (Kapitel: «Gymnasiale Maturität für Er-

wachsene») erhalten Sie mehr Informationen zu diesem Thema: www.bkd.be.ch > Bildung im 

Überblick > Mittelschulen > Gymnasiale Maturität für Erwachsene > Broschüre: Hochschulvorbe-

reitung für Erwachsene (PDF) 

 

Eine weitere Option, die gymnasiale Maturität zu erlangen, besteht im Ablegen der Schweizeri-

schen Maturitätsprüfung. Die Vorbereitung auf diese Prüfung ist frei, d.h. sie kann über eine der 

verschiedenen privaten Maturitätsvorbereitungsschulen oder autodidaktisch (Selbststudium) erfol-

gen. Jährlich finden je zwei Prüfungen in den drei Sprachregionen statt. Die Schweizerische Matu-

ritätsprüfung kann in einer einzigen Prüfungssession abgelegt oder auf zwei Sessionen verteilt 

werden. Bei der Anmeldung ist eine Maturaarbeit einzureichen. 

 

Ausführliche Informationen zur Schweizerischen Maturitätsprüfung finden Sie unter www.sbfi.ad-

min.ch > Bildung > Maturität > Gymnasiale Maturität > Schweizerische Maturitätsprüfung 

Passerelle  

Die Passerelle ist eine Ergänzungsprüfung, die Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsmaturität 

oder einer Fachmaturität den Zugang zu den Universitäten, Eidgenössischen Technischen Hoch-

schulen und Pädagogischen Hochschulen der Schweiz öffnet. Der Zugang zu universitären Hoch-

schulen im Ausland ist nur eingeschränkt möglich. Die Vorbereitung auf die Prüfung erfolgt entwe-

der im Selbststudium oder durch den Besuch eines einjährigen Ausbildungsganges.  

 

Im Kapitel «Passerelle Berufs- und Fachmaturität – universitäre Hochschulen» der Broschüre 

«Hochschulvorbereitung für Erwachsene» können Sie sich genauer darüber informieren: 

www.bkd.be.ch > Bildung im Überblick > Mittelschulen > Passerellen und Vorbereitungskurse > 

Passerelle Berufs- und Fachmaturität – universitäre Hochschulen 

Spezielle Zulassungsverfahren 

Für Studieninteressierte mit Berufs- oder Schulabschluss, welche die Zulassungsbedingungen der 

Universitäten nicht erfüllen, besteht an einzelnen Universitäten die Möglichkeit, eine allgemeine 

Aufnahmeprüfung zu absolvieren, welche für alle Studiengänge dieselbe ist. Diese Prüfung orien-

tiert sich am Niveau der gymnasialen Maturität.  

 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, von den speziellen Aufnahmeverfahren einiger Universitä-

ten Gebrauch zu machen (ausgenommen davon sind an den meisten Hochschulen die Fächer 

Medizin und Pharmazie). Meist sind ein Dossier bzw. ein Gesuch mit Lebenslauf, Zeugnissen und 

einem Motivationsschreiben einzureichen sowie fachspezifische Aufnahmeprüfungen abzulegen. 

Teilweise ist zusätzlich ein bestimmtes Mindestalter erforderlich, wie beispielsweise beim «Aufnah-

meverfahren 30+» an den Universitäten Bern und Freiburg. Wer durch spezielle Zulassungsver-

fahren ein Studium aufnehmen will, erkundige sich bei der Immatrikulationsbehörde der jeweiligen 

Hochschule, ob und in welchen Fächern spezielle Aufnahmeverfahren angeboten werden und bis 

wann bzw. wie man sich dazu anmelden muss.  

 

Genauere Informationen zu den speziellen Zulassungsverfahren finden Sie auf www.berufsbera-

tung.ch/zulassung > Zulassung Universitäre Hochschulen UH, sowie in der Kurz-Info «Spezielle 

Zulassungsverfahren an universitären Hochschulen»: www.sdbb.ch/kurzinfo > Infomaterial rund 

um Studienwahl und Studium 

https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasiale-maturitaet-fuer-erwachsene.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/schweizerische-maturitaetspruefung.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/schweizerische-maturitaetspruefung.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/passerellen-und-vorbereitungskurse/passerelle-berufs-und-fachmaturitaet-universitaere-hochschule.html
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/6736
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/6736
https://www.sdbb.ch/kurzinfo
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Bachelorabschluss Fachhochschule/Pädagogische Hochschule 

Direktzugang zum Bachelorstudium an einer Universität oder ETH haben Personen, die über ei-

nen schweizerisch anerkannten Bachelorabschluss einer Fachhochschule oder Pädagogischen 

Hochschule verfügen, auch wenn sie zuvor keine gymnasiale Maturität erworben haben. Dies gilt 

auch für Personen, die vor der Bologna-Reform einen Bildungsabschluss erworben haben, der ei-

nem Hochschulabschluss gleichwertig ist. Wurde die Vorbildung im angestrebten Studienfach oder 

in einem nahe verwandten Fachgebiet erworben, besteht ausserdem die Möglichkeit, das Ba-

chelorstudium zu verkürzen oder direkt ins Masterstudium einzutreten. Über diese Zugänge ent-

scheiden die einzelnen Universitäten autonom. Es empfiehlt sich, möglichst frühzeitig mit der be-

treffenden Zulassungs- oder Immatrikulationsstelle Kontakt aufzunehmen. 


